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1 Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Fl. Nrn. 350/2 und 350/3 T 
Gemarkung Alling. 
 

2 Planungs- und Baurecht 

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um einen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung. Es bestehen keine Anhaltspunkte, dass der Bebauungsplan Be-
einträchtigungen der FFH- oder Vogelschutz-Richtlinie befürchten lässt und die 
Größe der nutzbaren Grundfläche liegt weit unter dem vom Gesetzgeber vorgege-
benen Limit. Des Weiteren wurde eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls er-
stellt, um zu prüfen, ob die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung besteht. Diese konnte ausgeschlossen werden. 

Somit wird der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB 
durchgeführt. Von der Erstellung eines Umweltberichts nach § 2a BauGB wurde da-
her abgesehen, die Belange des Arten- und Naturschutzes wurden jedoch in der 
Planung berücksichtigt. Die Verfahrensschritte gem. §§ 3 und 4 jeweils Abs. 1 wer-
den wie im regulären Verfahren durchgeführt. 

Im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Alling ist das Planungsgebiet als 
Gewerbegebiet dargestellt. Der Flächennutzungsplan wird gem. § 13 a Abs. 2 
Nummer 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. 

Der Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs den Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet östlich der Staatsstraße 2069“ der Gemeinde Alling, in der Fassung 
der 1. Änderung vom 26.04.1990 und in einem Teilbereich der 2. Änderung in der 
Fassung vom 29.04.2014. Im ursprünglichen Bebauungsplan ist das Gebiet bei ei-
ner GRZ von 0,2, Satteldach bei 20° Dachneigung und einer Gebäudehöhe von 
8,50 m als Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO festgesetzt. 

Nach dem Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP) für den Landkreis 
Fürstenfeldbruck gehört das Gebiet zu keinem Schwerpunktgebiet des Naturschut-
zes.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Schutzgebiete nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz ausgewiesen. 

Das Planungsgebiet liegt in der Schutzzone III B des Wasserschutzgebietes für die 
öffentliche Wasserversorgung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Am-
pergruppe (Verordnung des Landratsamtes Fürstenfeldbruck über das Wasser-
schutzgebiet in den Gemeinden Alling, Eichenau und Puchheim, Landkreis Fürsten-
feldbruck, sowie in der Gemeinde Gilching, Landkreis Starnberg, für die öffentliche 
Wasserversorgung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Ampergruppe 
vom 10.12.2002). 

Mit der Ausarbeitung der Bebauungsplan-Änderung wurde die Geschäftsstelle des 
Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München beauftragt. 

 

3 Anlass, Ziel und Zweck des Bebauungsplans 

Anlass zur Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Absicht die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Errichtung eines Lebensmitteldiscounters in Alling zu schaf-
fen. Auf dem nördlich angrenzenden Grundstück konnte im Jahr 2015 ein Vollsorti-
menter errichtet werden. 
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Durch den Verkauf des bislang als Gewerbegebiet genutzten, direkt an der Staats-
straße 2069 gelegenen Grundstücks ergibt sich jetzt die Möglichkeit, die Versorgung 
der Gemeinde Alling durch die Errichtung eines Lebensmitteldiscounters zu ergän-
zen und die bekannten Synergieeffekte in Verbindung mit dem vorhandenen Voll-
sortimenter zu nutzen. 

 

4 Vorprüfung des Einzelfalls zu erheblichen Umweltauswirkungen 

  Nach § 3 Abs. 1 Satz 1 UVPG und der Anlage 1 zu § 3 UVPG (Liste der UVP-
pflichtigen Vorhaben) ist für den Bau eines Einkaufszentrums in der Größe zwischen 
1.200 m² und 5.000 m² eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls zu erstellen um 
zu prüfen, ob die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung be-
steht. Die nachstehenden Kriterien sind nach Anlage 2 UVPG dafür anzuwenden: 

4.1 Merkmale der Vorhaben 
Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu 
beurteilen: 

 4.1.1 Größe des Vorhabens, 
 4.1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft, 
 4.1.3 Abfallerzeugung, 
 4.1.4 Umweltverschmutzung und Belästigungen, 
 4.1.5 Unfallrisiko, insbesondere mit Blick auf verwendete Stoffe und Technologien. 
 
4.2 Standort der Vorhaben 

Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicher-
weise beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und 
Schutzkriterien unter Berücksichtigung der Kumulierung mit anderen Vorhaben in ih-
rem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen: 

 4.2.1 bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Fläche für Siedlung und 
Erholung, für land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirt-
schaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und Entsorgung (Nutzungskri-
terien), 

 4.2.2 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur und 
Landschaft des Gebietes (Qualitätskriterien), 

 4.2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete 
und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes (Schutzkrite-
rien): 

  4.2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des Bundesnaturschutzgeset-
zes, 

  4.2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnaturschutzgesetzes, soweit nicht bereits 
von Nummer 2.3.1 erfasst, 

  4.2.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach § 24 des Bundesnaturschutz-
gesetzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst, 

  4.2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 des 
Bundesnaturschutzgesetzes, 

  4.2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
  4.2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 des Bun-

desnaturschutzgesetzes, 
  4.2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes, 
  4.2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes, Heilquellenschutz-

gebiete nach § 53 Absatz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete nach § 73 
Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwemmungsgebiete nach § 
76 des Wasserhaushaltsgesetzes, 

  4.2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Umwelt-
qualitätsnormen bereits überschritten sind, 
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4.2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 
2 Absatz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes, 

4.2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, 
Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten Denkmal-
schutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind. 

 
4.3 Merkmale der möglichen Auswirkungen 

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens sind anhand der unter 
den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; insbesondere ist Fol-
gendem Rechnung zu tragen: 

 4.3.1 dem Ausmaß der Auswirkungen (geographisches Gebiet und betroffene Bevölke-
rung), 

 4.3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen, 
 4.3.3 der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen, 
 4.3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen, 
 4.3.5 der Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen. 

 
Zu 4.1 Merkmale des Vorhabens 
  

Die Ausweisung eines Einkaufsmarktes mit einer Grundfläche von 2.100 qm erfor-
dert die Änderung des Gewerbegebietes in ein Sondergebiet. Dadurch wird eine 
Vorprüfung des Einzelfalls zu erheblichen Umweltauswirkungen erforderlich, die 
nach Nr. 18.6.2 der Anlage 1 zum UVPG ab einer Größe von 1.200 qm durchzufüh-
ren ist.  
 
Die Größe des Änderungsbereiches umfasst die Fläche von ca. 6.750 m². 
 
Nach dem rechtswirksamen Bebauungsplan ist für einen gewerblichen Betrieb eine 
maximale Grundflächenzahl von 0,20 zulässig. Die in der vorliegenden Änderung 
festgesetzte GR von 2.100 qm entspricht einer maximalen Grundflächenzahl von 
0,31, die zulässige überbaubare Fläche wird also erhöht. 
 
Die maximale Bodenversiegelung ist nach dem rechtswirksamen Bebauungsplan 
aus dem Jahr 1978 bis zu 100 % zulässig. In der vorliegenden Änderung wird die 
Bodenversiegelung abweichend von § 17 (1) der Baunutzungsverordnung auf ma-
ximal 90 % beschränkt, sie wird allerdings ebenfalls reduziert. 
 
Die maximale Höhe der baulichen Anlagen (Firsthöhe) ist nach dem rechtswirksa-
men Bebauungsplan zulässig bis 8,50 m, die vorliegende Änderung beschränkt die 
maximale Bauhöhe auf 7,50 m. Diese Festsetzung sorgt dafür, dass das Land-
schaftsbild nicht zusätzlich belastet wird. 
 
Die Nutzung und Gestaltung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft im Gel-
tungsbereich sind geprägt durch den bestehenden gewerblichen Betrieb mit den 
entsprechend vorgelagerten Stellplätzen an der stark befahrenen Staatsstraße 
2069 nach Gilching. 
 
Der hohe vorhandene Versiegelungsanteil und die gewerbliche Nutzung schließen 
eine hohe Bedeutung für die Grundwasserneubildung aus. 
 
Durch die gewerblichen Nutzungen und Verkehrsflächen und die damit verbunde-
nen Bodenveränderungen sind keine oder nur untergeordnet natürliche Böden im 
Gebiet vorhanden. 
 
Der Geltungsbereich ist ohne nennenswerte ökologische Qualitäten. Lediglich die 
randlichen Grünstreifen an der Gilchinger Straße und der Weiherstraße sind mit ei-
ner Strauchhecke mit einzelnen wenigen Bäumen begrünt. 
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Es fällt nur hausmüllähnlicher Abfall an, der geregelt entsorgt wird. 

  
Im Altlastenkataster des Landkreises Fürstenfeldbruck sind für den Bereich keine  
Altlasten, Altlastenverdachtsflächen oder sonstige Verdachtsflächen erfasst. 
 
Es entstehen auch keine zusätzlichen Umweltverschmutzungen und Belästigungen 
für Luft, Wasser und Boden, da nach der bisherigen gewerblichen Nutzung nur eine 
Umstrukturierung in einen Einkaufsmarkt stattfindet. 
 
Durch das Änderungsvorhaben entsteht kein neues Unfallrisiko. 
 

Zu 4.2 Standort des Vorhabens 
 

Das Gebiet ist mit einem gewerblichen Betrieb mit den zugehörigen Stellplatz- und 
Betriebsflächen gemäß dem rechtswirksamen Bebauungsplan „Gewerbegebiet öst-
lich der Staatsstraße 2069“ der Gemeinde Alling bebaut. 

 . 
Die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild werden durch die 
vorliegende Änderung entlastet durch die Reduzierung der maximal zulässigen 
Grundflächenzahl (0,31 statt der bisher zulässigen 0,40), der maximal zulässigen 
Größe der Versiegelung (90 % statt der bisher zulässigen 100 %) sowie der Höhen-
beschränkung der Gebäude (7,50 m statt der bisher zulässigen 8 m).  Das Schutz-
gut Arten- und Lebensräume ist betroffen durch die Beseitigung einer Strauchreihe 
mit einzelnen wenigen Bäumen an der Staatsstraße für die Baudurchführung und 
die Zufahrten. 
 
Es bestehen keine der nach Punkt 4.2.3 mit den Unterpunkten 4.2.3.1 bis 4.2.3.7 
aufgeführten Schutzgebiete betreffend Natur und Landschaft und keine Gebiete mit 
besonderen Merkmalen nach den Unterpunkten 4.2.3.9 bis 4.2.3.11. 
 
Allerdings liegt das Gebiet gemäß Unterpunkt 4.2.3.8 in der Schutzzone 3 B des 
Wasserschutzgebietes für die öffentliche Wasserversorgung des Zweckverbandes 
zur Wasserversorgung der Ampergruppe (Verordnung des Landratsamtes Fürsten-
feldbruck über das Wasserschutzgebiet in den Gemeinden Alling, Eichenau und 
Puchheim, Landkreis Fürstenfeldbruck, sowie in der Gemeinde Gilching, Landkreis 
Starnberg, für die öffentliche Wasserversorgung des Zweckverbandes zur Wasser-
versorgung der Ampergruppe vom 10.12.2002). 

 
Zu 4.3 Merkmale der möglichen Auswirkungen 
 

Mögliche baubedingte Auswirkungen ergeben sich im wesentlichen aus der Verlär-
mung, Staub und Lichtemissionen durch die Baumaschinen.  
 
Während der Bauphase, besonders während der Abbrucharbeiten, kann es zu 
Staubemissionen und Geräuscheinträgen kommen. Durch diese nur zeitlich be-
grenzt auftretenden Beeinträchtigungen werden die an der Waldstraße vorhande-
nen Wohnhäuser betroffen sein. Die nächsten Wohngebäude befinden sich 74 m 
östlich der Waldstraße, allerdings zum Teil verdeckt durch das vorhandene gewerb-
liche Gebäude. 
 
Das räumliche Ausmaß der anlagenbedingten Auswirkungen ist auf den direkten 
Eingriffsort beschränkt. Falls zusätzliche Versiegelungen notwendig werden, sind 
sie durch den rechtswirksamen Bebauungsplan zulässig. Mit dem ortsnahen Versi-
ckern des Regenwassers kann der Gewässerhaushalt weitgehend wieder ausgegli-
chen werden. 
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Das Ausmaß der Auswirkungen auf das Schutzgut Boden und der Entfernung der 
Vegetation (Strauchreihe mit einzelnen wenigen Bäumen im Straßenbereich, die 
wieder ersetzt werden) ist untergeordnet, da es sich um einen anthropogen stark 
überformten Bereich handelt.  
 
Die Schutzgüter Flora und Fauna sind durch das Vorhaben insofern betroffen, als 
eine bestehende Strauchhecke mit einzelnen wenigen Bäumen an der Gilchinger 
Straße und an der Weiherstraße für die Baudurchführung und die Zufahrten entfernt 
werden müssen. Allerdings werden diese Bäume durch die Festsetzungen dieser 
Bebauungsplanänderung wieder ersetzt. 
 
Das Schutzgut Wasser ist betroffen durch die Lage des Vorhabens in der Schutz-
zone III B des Wasserschutzgebietes der Ampergruppe. Allerdings erfolgt kein Um-
gang mit wassergefährdenden Stoffen und keine Lagerung oder Behandlung von 
Abfällen. Die Abwässer werden in den Kanal eingeleitet, die Gründungstiefe liegt 
höher als der höchste Grundwasserstand. Damit werden alle Vorgaben der Was-
serschutzgebietsverordnung für die Zone III B eingehalten.  
 
Kultur- und sonstige Sachgüter sind von dem Vorhaben nicht betroffen, da sich kei-
ne Denkmäler oder Bodendenkmäler im Gebiet befinden. 

 
4.4 Zusammenfassung 

 
Die Analyse des Vorhabens und der potentiellen Auswirkungen ergibt, dass mit ei-
ner erheblichen nachteiligen Auswirkung auf Natur und Landschaft nicht zu rechnen 
ist. Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine veränderte und vorbelastete Land-
schaft. Betriebsbedingte nachhaltig negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten, 
da das Gebiet durch den bestehenden gewerblichen Betrieb mit seinen Aktionsflä-
chen vorbelastet ist. Die durch die Erweiterung zulässige Grundflächenzahl wird 
zwar erhöht, die zulässige Größe der Versiegelung und die zulässige Höhe der bau-
lichen Anlagen werden gegenüber dem rechtswirksamen Bebauungsplan jedoch 
reduziert, so dass es zu keiner Erhöhung von bisher zulässigen Lärm- oder Schad-
stoffemissionen kommen wird.  

Die in der Wasserschutzgebietsverordnung für die Zone III B aufgeführten verbote-
nen oder nur beschränkt zulässigen Handlungen sowie Gebote werden beachtet. 
 
Die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist deshalb nicht erforderlich. 

 

5 Lage, Größe und Beschaffenheit des Gebiets 

Das Planungsgebiet hat eine Flächengröße von ca. 6.750 qm, also fast 0,68 ha. Es 
liegt am östlichen Ortsrand von Alling, östlich der Gilchinger Straße St 2069, die von 
Alling nach Gilching führt.  

Der Planungsraum ist nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands der 
Haupteinheit „Fürstenfeldbrucker Hügelland“ zuzuordnen, welches durch das Am-
pertal zwischen Schöngeising und Fürstenfeldbruck in zwei Teile getrennt wird. Das 
wellige Hügelland der rißeiszeitlichen Altmoränenlandschaft des Isar-
Vorlandgletschers wird durch breite Talzüge unterbrochen, die mit der Münchener 
Schotterebene in Verbindung stehen. Von Schmelzwässern aufgeschüttete Hoch-
terrassenflächen schließen sich an das reliefierte Moränenland an. Auf Altmoräne 
und Hochterrassen herrschen ackerbaulich genutzte Lehmböden vor; arme Schotter 
mit noch größeren Waldgebieten (vorwiegend Nadelwälder) kennzeichnen die Tal-
rinnen.  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist weitgehend eben. 
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Das Grundstück wird momentan gewerblich genutzt. Der größte Teil der Parzelle ist 
somit versiegelt. 

Im Süden grenzt das Planungsgebiet an die Weiherstraße. Im Norden grenzt es an 
den 2015 errichteten Vollsortimenter mit seinen Parkplatzflächen an. Im Osten be-
finden sich gewerblich genutzte Bauten, diese bleiben erhalten. 

Das Gebiet wird von der MVV-Buslinie Nr. 845 mit Anschluss zum S-Bahnhof 
Germering-Unterpfaffenhofen einerseits und zum S-Bahnhof Fürstenfeldbruck ande-
rerseits an der Haltestelle Sportplatz Alling bedient. Des Weiteren befindet sich in 
ca. 500 m Entfernung die Haltestelle Weidenlohstraße der Expressbuslinie X900. 
Die wichtigsten Gemeinbedarfseinrichtungen wie Grundschule, Mehrzweckhalle und 
Kindergarten befinden sich in ca. 750 m Entfernung, das Sportgelände an der Gil-
chinger Straße liegt direkt gegenüber des Plangebiets. 

Aufgrund der topographischen Situation besteht vom Planungsgebiet aus keine 
Sichtbeziehung zum ca. 600 m entfernten Ortsteil Holzkirchen und damit auch kei-
nerlei Beeinträchtigung der dort vorgefundenen Baudenkmäler.  

  

6 Geplante Nutzung 

Ziel des Bebauungsplans ist es die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung eines Sondergebiets Lebensmitteldiscounter östlich der Gilchinger Stra-
ße zu schaffen. 

Festgesetzt wird daher ein Sondergebiet Einzelhandel gemäß § 11 Abs.3 BauNVO. 
Zulässig ist ein Lebensmitteldiscounter mit Komplementärnutzungen wie Bäckerei, 
Café oder Metzgerei und mit den dazugehörigen Nebenflächen, wie z.B. Stellplätze, 
Lieferzone, Grünflächen etc. 

Es sind maximal 2.100 qm Grundfläche für bauliche Anlagen zulässig. Überschrei-
tungen durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO bezeichneten 
Anlagen sind bis zu einer Gesamt-Grundflächenzahl von max. 0,9 pro Baugrund-
stück zulässig. Diese Überschreitung ist notwendig, um die für den Betrieb eines 
Lebensmitteldiscounters notwendigen Verkehrsflächen und Stellplätze auf dem un-
günstig geschnittenen Grundstück zu ermöglichen. Die als private Grünflächen fest-
gesetzten Grundstücksflächen sind Teil des zur Bestimmung der Gesamt-
Grundflächenzahl maßgeblichen Baulandes. 

Es sind maximal 1.200 qm Verkaufsfläche einschließlich der Komplementärnutzun-
gen zulässig. Verkaufsfläche ist dabei der Teil der Geschossfläche, der dem Ver-
kauf dient, einschließlich der Gänge in den Verkaufsräumen, Windfang, Ver-
kaufstheken, Pack- und Entsorgungszonen, Standflächen für Einrichtungsgegen-
stände, Kassenzonen und Schaufenster, soweit sie den Kunden zugänglich sind, 
sowie alle nicht in fest umbauten Räumen liegenden Verkaufsflächen (Freiflächen), 
soweit sie dauerhaft oder saisonal und nicht nur kurzfristig genutzt werden. 

Mit den geplanten Flächengrößen ist der Vollsortimenter als Einzelhandelsgroßpro-
jekt zu bewerten, das bislang - gem. LEP 2006 B 11 1.2.1.2 - im nicht zentralen Ort 
Alling grundsätzlich nicht zulässig war. Gem. LEP 2013 5.3.1 sind Ausweisungen für 
Nahversorgungsbetriebe bis 1 200 qm Verkaufsfläche jedoch in allen Gemeinden 
zulässig. Die Planung entspricht damit diesem Ziel. Der Standort wird grundsätzlich 
als städtebaulich integriert im Sinne von LEP 5.3.2 (Z) bewertet und dient damit der 
verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung: er liegt innerhalb eines baulichen 
verdichteten Siedlungszusammenhangs mit wesentlichen Wohnanteilen. Die zudem 
erforderliche Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist durch die Hal-
testelle der MVV-Buslinie Nr. 845 mit Anschluss zum S-Bahnhof Germering-
Unterpfaffenhofen und zum S-Bahnhof Fürstenfeldbruck einerseits, sowie die in ca. 
500 m Entfernung gelegene Haltestelle Weidenlohstraße der Expressbuslinie X900 
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andererseits gegeben. 

Im Rahmen des Bebauungsplanes „Wohn- und Dorfgebiet westlich der Gilchinger 
Straße, nördlicher Teilbereich“ wurde die Verlängerung des von Gilching entlang der 
St 2069 kommenden Fuß- und Radweges bis in das Ortszentrum festgesetzt. Die-
ser ist über eine bestehende Ampelanlage an der Hartstraße direkt an den Ein-
kaufsmarkt angebunden. Die östlich und nördlichen angrenzenden Wohngebiete 
sind bereits direkt über die jeweiligen mit Gehwegen versehenen Erschließungs-
straßen angeschlossen. 

Gemäß Festsetzung A 8.8 sind versiegelte Flächen grundsätzlich auf die notwendi-
gen Verkehrsflächen zu beschränken. Stellplätze und Gehwege sind darüber hinaus 
wasserdurchlässig zu gestalten. 

Baugrenzen dürfen durch untergeordnete Bauteile, wie z.B. Dachüberstände, Vor-
dächer, Fassadenteile, vorstehende Fenster, Balkone, Treppenauf- und abgänge 
bis zu 1,50 m überschritten werden. 

Die Geltung der Abstandsflächenregelungen der BayBO wird angeordnet. Sonder-
gebiete sind je nach Nutzungsart in eine der drei von der BayBO festgelegten Grup-
pen von Baugebieten gem. Baunutzungsverordnung einzugruppieren (siehe Hand-
kommentar Busse/Dirnberger „Die neue Bayerische Bauordnung“, S.67 Ziff. 12). Im 
Falle eines Sondergebietes Einzelhandel scheint die Eingruppierung als Gewerbe-
gebiet mit einer Abstandsfläche von 0,25 H zwingend, da die BauNVO explizit diese 
Nutzung bei einer Verkaufsfläche bis 800 qm für Gewerbegebiete vorsieht. Die Tiefe 
der Abstandsflächen beträgt daher analog zu Art. 6 Abs. 4 Satz 2 Gewerbegebiete 
0,25 H, mindestens 3 m. Zum östlich liegenden Nachbargrundstück wird die neu 
entstehende Flurgrenze an die geplante Gebäudekante gelegt. Es wird mit dem Ei-
gentümer des Nachbargrundstücks, der selbst Verkäufer der Fläche ist, eine Über-
nahme der Abstandsflächen vereinbart.  

Gebäude oder Gebäudegruppen dürfen mit einer Länge von mehr als 50 m errichtet 
werden, soweit dies das festgesetzte Maß der Nutzung und die überbaubaren 
Grundstücksflächen zulassen. 

Die max. zulässige Gebäudehöhe bzw. der obere Wandabschluss, wird mit 552,30 
m ü. NN gem. Höhensystem Vermessungsamt festgesetzt. Die höchstzulässige 
Wandhöhe, gemessen zwischen dem oben festgesetzten oberen Wandabschluss 
und dem Gelände, wird mit 7,50 m festgesetzt. Im südöstlichen Bereich wird eine 
Fläche für Abgrabungen festgesetzt, hier sollen die für die Anlieferung notwendigen 
Rampen entstehen. 

Es sind nur Flachdächer zulässig. Die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung sind 
Ausdruck des Gestaltungswillens der Gemeinde Alling. Sie dienen zur Wahrung ei-
nes geordneten und ansprechenden Gesamteindrucks des Siedlungsbildes, der an-
gesichts der Lage des Sondergebietes einige Bedeutung besitzt. Die Gestaltungs-
festsetzungen bilden einen Rahmen, der den Anforderungen des öffentlichen Wohls 
Rechnung trägt, gleichzeitig aber dem Bauherren Gestaltungsspielraum belässt. 

Dacheindeckungen, Fassadenmaterialien und Farbanstriche sind in hellen, gedeck-
ten Tönen auszuführen; grelle Anstriche und Signalfarben sind unzulässig. Techni-
sche Dachaufbauten sind allseitig um mind. 2,00 m von der darunter liegende Ge-
bäudeaußenwand zurückzusetzen und dürfen den oberen Wandabschluss um ma-
ximal 1,50 m überschreiten. Dachbegrünung und Solar/Photovoltaik-Anlagen als 
dachbündige Dachaufbauten sind allgemein zulässig. Aufgeständerte So-
lar/Photovoltaik-Anlagen sind nur ausnahmsweise zulässig. 

Werbeanlagen sind nur unterhalb der Dachtraufe zulässig. Werbeanlagen in Form 
von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung oder sich bewegende 
Werbeanlagen sowie Fremdwerbung sind nicht zulässig. Es ist nur eine Stele/Pylon, 
drei Fahnenmasten sowie sonstige Werbeanlagen oder Hinweisschilder bis max. 
7,00 m Höhe und max. 12 qm Fläche im Bereich der festgesetzten Zufahrtsberei-
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che, auch außerhalb der Baugrenzen zulässig. 

 

7 Erschließung und technische Versorgung 

Das Planungsgebiet liegt auf der Ostseite der Gilchinger Straße St 2069. In diesem 
Bereich gilt eine Anbauverbotszone mit einer Breite von 20 Metern. 

Mit dem Staatlichen Bauamt Freising hat eine Besprechung hinsichtlich der Redu-
zierung der Anbauverbotszone stattgefunden. In dieser Besprechung wurden die 
gleichen Ausnahmen wie die für den benachbarten Vollsortimenter erteilten in Aus-
sicht gestellt. 

Sonstige siedlungstechnische Erschließungsanlagen (Wasser, Abwasser, Medien, 
Stromversorgung) sind aufgrund der schon bestehenden gewerblichen Nutzung 
vorhanden bzw. werden entsprechend verlängert oder erweitert. In diesem Zusam-
menhang werden schon Gespräche mit den entsprechenden Versorgungsträgern 
geführt bzw. werden diese an den weiteren Planungen beteiligt. 

 

8 Immissionsschutz 

Im Rahmen der Bebauungsplanänderung wurde vom Ingenieurbüro Greiner die 
Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung (Schallschutz gegen Gewerbegeräu-
sche) Bericht Nr. 215160 / 3 vom 17.10.2016 erstellt. Diese enthält folgende Zu-
sammenfassung: 

„Die Gemeinde Alling plant die Ausweisung eines Sondergebietes für die Ansied-
lung eines Lebensmittelvollsortimenters. Das geplante Sondergebiet ist derzeit Teil-
fläche eines Gewerbegebietes. 

Im Umfeld des Bebauungsplangebietes besteht schutzbedürftige Wohnbebauung. 
Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung ist die Verträglichkeit zwischen 
dem geplanten Lebensmittelmarkt und der umliegenden Wohnbebauung nachzu-
weisen. Hierzu sind die erforderlichen Schallschutzmaßnahmen auszuarbeiten, so-
dass die einschlägigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm an der Wohnbebauung 
eingehalten werden können. Die Geräuschvorbelastung durch die weiterhin beste-
hende Gewerbeteilfläche im südlichen Anschluss ist zu berücksichtigen. 

Untersuchungsergebnisse 

Der Vergleich der berechneten Beurteilungspegel aufgrund des Betriebs des Le-
bensmitteldiscounters mit den einzuhaltenden Immissionsrichtwerten der TA Lärm 
zeigt folgende Ergebnisse:. Die Immissionsrichtwerte für GE-Gebiete werden an der 
schutzbedürftigen Bebauung des nordöstlich angrenzenden GE-Gebietes (Immissi-
onsort IO 1) um mindestens 19 dB(A) tags und 10 dB(A) nachts unterschritten. 

An den maßgeblichen Immissionsorten IO 2 bis 5 der Wohnbebauung nordöstlich 
der Waldstraße werden die Immissionsrichtwerte für WA-Gebiete um mindestens 13 
dB(A) tags und 4 dB(A) nachts unterschritten. 

An der nächstgelegenen Wohnbebauung des nordwestlich geplanten WA-Gebietes 
(Immissionsort IO 6, Bebauungsplan „Wohngebiet westlich der Gilchinger Straße“) 
werden die Immissionsrichtwerte für WA-Gebiete um mindestens 17 dB(A) tags und 
12 dB(A) nachts unterschritten. 

Im Bereich der westlich gelegenen Sportanlage (Immissionsort IO 7, Vereinsheim) 
werden die hilfsweise angesetzten Immissionsrichtwerte für MI-Gebiete um 20 
dB(A) tags und 14 dB(A) nachts unterschritten. 
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Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm beziehen sich auf alle einwirkenden Gewer-
begeräusche. Im vorliegenden Fall müssen daher die Immissionsrichtwerte an der 
bestehenden und geplanten Wohnbebauung bei summarischer Betrachtung der 
Emissionen des geplanten Lebensmitteldiscounters, des bestehenden Lebensmit-
telvollsortimenters (Rewe) sowie der Gewerbenutzung auf Fl.Nr. 350/3 Teilfl. einge-
halten werden. Die Berechnungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte auch bei 
summarischer Betrachtung an allen gewählten Immissionsorten eingehalten bzw. 
unterschritten werden. 

Schallschutzmaßnahmen 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist im vorliegenden Fall eine Festlegung 
von baulichen Schallschutzmaßnahmen für den geplanten Lebensmitteldiscounter 
nicht erforderlich. Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist die genannte 
schalltechnische Untersuchung unter Berücksichtigung der Eingabeplanung und der 
Betreiberangaben zu konkretisieren. Es sind die erforderlichen baulichen, techni-
schen und organisatorischen Schallschutzmaßnahmen für den Lebensmitteldis-
counter festzulegen. 

Fazit 

Aus schalltechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Neubau eines 
Lebensmitteldiscounters in der Gemeinde Alling, sofern der unter Punkt 4 beschrie-
bene Betriebsablauf sowie die unter Punkt 7 genannten Auflagen zum Schallschutz 
entsprechend beachtet werden.“ 

Auf gelegentliche Geruchs-, Staub- und Lärmimmissionen, die von den benachbar-
ten landwirtschaftlichen Nutzflächen ausgehen, wird vorsorglich hingewiesen. 

 

9 Grünordnung 

Das Baugebiet soll in angemessener Weise eingegrünt und gestaltet werden. Die 
Grünordnung ist durch zeichnerische und textliche Festsetzungen im Bebauungs-
plan integriert. 

Die privaten Grünflächen sind als Freiflächen nach landschaftsgärtnerischen 
und/oder ökologischen Gesichtspunkten zu gestalten bzw. zu belassen. Im einzel-
nen sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:  

 je angefangener 350 qm Grundstücksfläche sind jeweils ein Baum und 
5 Sträucher zu pflanzen. 

 Festsetzung zu standortgerechten Laubbäumen oder zu Obstbäumen 

 Mindestens 10% der jeweiligen Grundstücksfläche sind als Vegetationsflä-
chen mit direktem Erdanschluss auszubilden 

 Festsetzung versickerungsfähiger Beläge für private Verkehrs- und Stellplatz-
flächen 

 Versickerung von Dachwasser und Oberflächenwasser am Ort der Entstehung 

Darüber hinaus sind die ortstypischen empfohlenen Bäume in der Pflanzliste als 
Hinweise enthalten. 

 

10 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Die Umsetzung der Ziele des sparsamen Umgangs mit Energie sowie der Förde-
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rung der Erzeugung umweltfreundlicher und erneuerbarer Energien ist der Gemein-
de Alling ein wichtiges Anliegen, auf der Ebene der Bauleitplanung jedoch nur sehr 
begrenzt möglich. Über konkrete Festsetzungen oder Anschlusszwang scheint dies 
wenig sinnvoll. Es wurde daher soweit möglich eine Ausrichtung der Gebäude sowie 
Dachneigungen festgesetzt, die den Einsatz von Solaranlagen auf den Dächern un-
terstützen.  

Folgende Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sind in der vorliegenden 
Bauleitplanung berücksichtigt: 

Hitzebelastung  

 Lage am Ortsrand  

 Gehölzpflanzung mit heimischen wärmeliebenden Arten  

 mögliche Nutzung von Dachflächen-PV-Anlage mit extremer Hitzebeständig-
keit im Material 

 bodennaher Luftabfluss weiterhin gewährleistet 

 

Extreme Niederschläge  

 Ebene Lage in der Schotterebene  

 Keine Erosionsgefährdung  

 Anpassung baulicher Anlagen an die ebene Topografie 

 

 

Starkwindböen und Stürme 

 Kompakter Siedlungskörper,  

 Höhe baulicher Anlagen max.10m,  

 keine Windexposition baulicher Anlagen 

 

11 Eingriff/Ausgleich 

Gegebenenfalls zu erwartende Eingriffe gelten im Sinne des § 1 a Abs. 3 Nr. 5 
BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, ein Ausgleich 
ist daher nicht notwendig. 

 
 


